
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 
 
 

Vorlage Nr. 234/07 
 
 

Betreff: 
 

1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt 
Rheine über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- oder 
Feiertagen im Gebiet der Stadt Rheine vom 28. November 2006 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

05.06.2007 Berichterstattung 
durch: 

Herrn Künstler 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         
Rat der Stadt Rheine 19.06.2007 Berichterstattung 

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Kuhlmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 234/07 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung der Stadt Rheine über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- 
oder Feiertagen im Gebiet der Stadt Rheine vom 28. November 2006. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Rheine hat mit Beschluss vom 27.11.2006 die Ordnungsbe-
hördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- oder 
Feiertagen neu gefasst. Aktueller Anlass im November 2006 war die durch das 
neue Ladenöffnungsgesetz geschaffene Möglichkeit, im Stadtteil Mesum an ei-
nem Adventssonntag Verkaufsöffnung zu praktizieren. 
 
Die „Werbegemeinschaft Mesumer Kaufleute“ hat jetzt den Antrag eingereicht, 
auch am Sonntag der Mesumer Kirmes die Öffnung der Geschäfte zu ermögli-
chen. 
Das Ladenöffnungsgesetz ermöglicht diese stadtteilbezogene Regelung, sie muss 
jedoch in der Ortssatzung festgeschrieben werden. 
 
Der Gesetzgeber sieht bei derartigen Satzungsänderungen keine Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange mehr vor. 
Im Rahmen einer funktionierenden Zusammenarbeit und gegenseitiger Informa-
tion wurden dennoch der Kirchenkreis Tecklenburg, das Kreisdekanat Steinfurt, 
der Einzelhandelsverband Münsterland, die Gewerkschaft „ver.di“, das Amt für 
Arbeitsschutz und die Industrie- und Handelskammer Münster von der beabsich-
tigten zusätzlichen Sonntagsöffnung in Kenntnis gesetzt. 
 
Seitens des Kirchenkreises Tecklenburg und der Gewerkschaft „ver.di“ wurden 
die generellen Bedenken zur Sonntagsarbeit aus kirchlicher bzw. gewerkschaftli-
cher Sicht geäußert; die übrigen Stellen stehen der Verkaufsöffnung positiv ge-
genüber. 
 
Eine Abwägung der vorgebrachten Bedenken ist aufgrund der neuen Rechts-
grundlage nicht mehr erforderlich. 
 
Der Wortlaut des § 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung wird wie folgt er-
gänzt: 
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1. Änderung 

der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt 
Rheine über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 

Sonn- oder Feiertagen im Gebiet der Stadt Rheine vom 
28. November 2006 

 
 
Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S. 516) wird 
von der Stadt Rheine als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates 
vom                            folgende 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung der Stadt Rheine über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- oder 
Feiertagen im Gebiet der Stadt Rheine verordnet: 
 
 
In 
 

§ 1 
(Ladenöffnungszeit an Sonntagen) 

 
wird die Festsetzung 
 
„am ersten Sonntag im Juli aus Anlass der Mesumer Kirmes für den Bereich Me-
sum in der Zeit außerhalb des Hauptgottesdienstes für die Dauer von maximal 
fünf Stunden“ 
 
neu aufgenommen. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderung der Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 
 
 
 


